
S T A D T  M U S T E R S T A D T

B E S C H L U S S

der Sitzung des Rates der Stadt Musterstadt

vom Mittwoch, den 08.10.2003.

15. Begrüßungsgelder für Studierende

Beschluss:
Die Verwaltung wird gebeten, der Ratsversammlung in ihrer Sitzung im August einen 
Satzungsentwurf vorzulegen, der ein so genanntes Begrüßungsgeld für Studierende, die 
ihren Wohnsitz in Musterstadt anmelden, zum Wintersemester 2003/2004 zu gewähren. 
Diese Satzung soll eine einmalige Zahlung von € 100,00 vorsehen, die nur auf Antrag 
der Studierenden in Zusammenhang mit der Anmeldung gewährt werden. Dieses Geld 
sollen nur die Studierenden erhalten können, die bei Antragstellung mindestens ein Jahr 
in Musterstadt gemeldet bleiben. Da die erhofften Mehreinnahmen durch 
Schlüsselzuweisungen für den städtischen Haushalt und die entstehenden 
Verwaltungskosten nicht konkret benannt werden können, soll die vorzulegende 
Satzung zunächst auf drei Jahre befristet werden und vor Ablauf erneut geprüft werden. 
Gleichzeitig wird die Verwaltung gebeten, gemeinsam mit den Musterstädter 
Hochschulen zu prüfen, inwieweit die Stadt Musterstadt während der Einschreibungen 
durch die künftigen Studierenden bereits deren An- bzw. Ummeldungen vornehmen 
kann.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en)




